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Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §18 Abs3;

AVG §18 Abs4;

AVG §56;

AVG §58 Abs3;

1. AVG § 18 heute

2. AVG § 18 gültig ab 01.01.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 5/2008

3. AVG § 18 gültig von 01.03.2004 bis 31.12.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 10/2004

4. AVG § 18 gültig von 01.01.2002 bis 29.02.2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 137/2001

5. AVG § 18 gültig von 01.01.1999 bis 31.12.2001 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

6. AVG § 18 gültig von 01.07.1995 bis 31.12.1998 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

7. AVG § 18 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

1. AVG § 18 heute

2. AVG § 18 gültig ab 01.01.2008 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 5/2008

3. AVG § 18 gültig von 01.03.2004 bis 31.12.2007 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 10/2004

4. AVG § 18 gültig von 01.01.2002 bis 29.02.2004 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 137/2001

5. AVG § 18 gültig von 01.01.1999 bis 31.12.2001 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

6. AVG § 18 gültig von 01.07.1995 bis 31.12.1998 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 471/1995

7. AVG § 18 gültig von 01.02.1991 bis 30.06.1995

1. AVG § 56 heute

2. AVG § 56 gültig ab 01.01.1999 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 158/1998

3. AVG § 56 gültig von 01.02.1991 bis 31.12.1998

1. AVG § 58 heute

2. AVG § 58 gültig ab 01.02.1991

Rechtssatz

Das vorliegende Schriftstück ist "Für den Bürgermeister Mag. X."Das vorliegende Schriftstück ist "Für den

Bürgermeister Mag. römisch zehn."

mit einer nach dieser Klausel folgenden unleserlichen Unterschrift mit der Beifügung "i.A." unterfertigt. Die Unterschrift

ist jedenfalls nicht jene des Bürgermeisters. Eine Amtssignatur ?ndet sich auf dem Schriftstück nicht. Auch ein

Beglaubigungsvermerk ist nicht vorhanden. Aus der im Akt be?ndlichen Kopie des Schreibens geht nun in keiner Weise
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hervor, dass es sich dabei um die Urschrift ("Konzept") der Erledigung handelt (für die eine leserliche Beifügung des

Namens des Genehmigenden nicht erforderlich wäre). Das Schriftstück ist weder dermaßen bezeichnet noch sind

darin konzeptive Bearbeitungen enthalten. Es ist daher nach der Aktenlage keinesfalls auszuschließen, dass die

gegenständliche Erledigung absolut nichtig ist, weil nicht im Sinne des § 18 Abs. 4 AVG erkennbar ist, wer der

Genehmigende ist. Es kann auch nicht angenommen werden, dass angesichts des Umstandes, dass es nur einen

Bürgermeister gibt, der Vorschrift des § 18 Abs. 4 AVG im vorliegenden Fall Rechnung getragen ist, denn dies wäre nur

dann so, wenn der Bürgermeister die Ausfertigung persönlich unterfertigt hätte. Es hilft auch nichts, wenn in der

Fertigungsklausel der Titel und der Name des Bürgermeisters angegeben sind, da sich danach nur eine unleserliche

Unterschrift mit der Beifügung "i.A." ?ndet, woraus eben ersichtlich ist, dass gerade der Bürgermeister nicht der

genehmigende Organwalter war.mit einer nach dieser Klausel folgenden unleserlichen Unterschrift mit der Beifügung

"i.A." unterfertigt. Die Unterschrift ist jedenfalls nicht jene des Bürgermeisters. Eine Amtssignatur ?ndet sich auf dem

Schriftstück nicht. Auch ein Beglaubigungsvermerk ist nicht vorhanden. Aus der im Akt be?ndlichen Kopie des

Schreibens geht nun in keiner Weise hervor, dass es sich dabei um die Urschrift ("Konzept") der Erledigung handelt (für

die eine leserliche Beifügung des Namens des Genehmigenden nicht erforderlich wäre). Das Schriftstück ist weder

dermaßen bezeichnet noch sind darin konzeptive Bearbeitungen enthalten. Es ist daher nach der Aktenlage keinesfalls

auszuschließen, dass die gegenständliche Erledigung absolut nichtig ist, weil nicht im Sinne des Paragraph 18, Absatz 4,

AVG erkennbar ist, wer der Genehmigende ist. Es kann auch nicht angenommen werden, dass angesichts des

Umstandes, dass es nur einen Bürgermeister gibt, der Vorschrift des Paragraph 18, Absatz 4, AVG im vorliegenden Fall

Rechnung getragen ist, denn dies wäre nur dann so, wenn der Bürgermeister die Ausfertigung persönlich unterfertigt

hätte. Es hilft auch nichts, wenn in der Fertigungsklausel der Titel und der Name des Bürgermeisters angegeben sind,

da sich danach nur eine unleserliche Unterschrift mit der Beifügung "i.A." ?ndet, woraus eben ersichtlich ist, dass

gerade der Bürgermeister nicht der genehmigende Organwalter war.

Schlagworte
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